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Für die Vorzugstrasse wurden auf Ebene der Entwurfsplanung vertiefende 
Fachgutachten zum Verkehr, Schall, Lufthygiene, Boden/ Hydrologie 
(Geologisch-geotechnischer Bericht) und Altlasten erstellt. Diese sind 
Grundlage für die vertiefende Untersuchung. 

�x Kapitel 3 Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich des 
Vorhabens 

Kapitel 3 beinhaltet die Beschreibung und Bewertung der Schutzgüter gemäß 
§ 2 UVPG: Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit; Tiere, 
Pflanzen und die biologische Vielfalt; Boden; Wasser; Klima / Luft; Landschaft; 
Wechselwirkungen. 

�x Kapitel 4 Übersicht über die wichtigsten geprüften anderweitigen Lösungsmöglichkeiten 
und Angabe der wesentlichen Auswahlgründe im Hinblick auf die Umwelt-
auswirkungen des Vorhabens 

Kapitel 4 hat den Variantenvergleich zum Gegenstand. Zuerst werden die 
Varianten vorgestellt, dann ein schutzgutbezogener Variantenvergleich und 
final ein schutzgutübergreifender Variantenvergleich durchgeführt, der die 
Vorzugtrasse aus umweltfachlichen Gesichtspunkten herleitet.  
Für den Vergleich werden die zur Vorplanung erarbeiteten Fachgutachten 
(Verkehr, Schall, Lufthygiene, Boden/ Hydrologie, Altlastenverdachtsflächen, 
Biotopkartierung und Erfassungen zu Brutvögeln, Fledermäusen, Reptilien 
und Heuschrecken) zugrunde gelegt.  
Bei allen Fachgutachten wurden alle Varianten in gleichem Umfang und mit 
den gleichen Kriterien betrachtet. Außerdem werden vorhandene Daten und 
Unterlagen ausgewertet.  

�x Kapitel 5 Beschreibung der zu erwartenden erheblichen und nachteiligen Umwelt-
auswirkungen des Vorhabens 

In Kapitel 5 werden unter Zugrundelegung der in Kapitel 2.2 beschriebenen 
bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkfaktoren die zu erwartenden 
erheblichen und nachteiligen Umweltauswirkungen des Vorhabens 
beschrieben.  

�x Kapitel 6 Beschreibung der Maßnahmen, mit denen erhebliche nachteilige Umwelt-
auswirkungen des Vorhabens vermieden, vermindert, oder soweit möglich, 
ausgeglichen oder ersetzt werden 

Kapitel 6 enthält die Beschreibung der Maßnahmen, mit denen erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen vermindert, vermieden und ausgeglichen 
werden können. Hierbei werden auch Gestaltungsmaßnahmen zur 
Neugestaltung des Landschafts- bzw. Stadtbildes dargestellt.  

�x In Kapitel 7 werden Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der 
Angaben aufgeführt. 

�x In Kapitel 8 erfolgt abschließend eine allgemein verständliche Zusammenfassung. 
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1.3 Beschreibung des Untersuchungsgebietes 

 Lage im Raum 

Die Stadt Ludwigshafen liegt etwa in der Mitte der nördlichen Oberrheinischen Tiefebene auf 
der linken Rheinseite gegenüber der Neckarmündung und der Stadt Mannheim.  

Im Bereich der Stadt lassen sich als naturräumliche Untereinheiten die sogenannte 
"Frankenthaler Terrasse" und die Rheinniederung abgrenzen.  
Letztere entstand durch die flächenhafte Erosion des nacheiszeitlichen Rheines in die zuvor 
aufgeschütteten eiszeitlichen Sedimente der ursprünglichen Niederterrasse. 
Der Verlauf der Hochstraße und somit das Untersuchungsgebiet befindet weitgehend im 
Bereich eines ehemaligen verlandeten Altrheinbereiches (Rheinmäander). 

 
 Lage im Stadtgebiet  und vorhandene Nutzungen  

Das Untersuchungsgebiet erstreckt sich westlich und nördlich der Innenstadt von Ludwigs-
hafen entlang des Hochstraßenverlaufs vom Autobahnende der A 650 im Westen zur Rhein-
brücke (Kurt-Schumacher-Brücke) im Osten. 

Die nördlich und südlich gelegenen Siedlungsbereiche (Innenstadt mit Rathaus und Rat-
haus-Center, Hauptbahnhof, Rheingalerie sowie Wohnquartiere mit Geschoßwohnungsbau, 
Verwaltungsgebäuden, Schulen und gewerblich genutzten Gebäuden) sind über mehrere 
Zu- und Abfahrten an die Hochstraße Nord angebunden und ebenfalls Bestandteil des 
Untersuchungsgebietes. 
 
Abbildung 1: Lage im Raum (Abbildung unmaßstäblich) 
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2 Beschreibung des Vorhabens 

2.1 Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden 

Strecke 

Der umzugestaltende bzw. neu zu planende Abschnitt der B 44 liegt zwischen dem An-
schluss Bruchwiesenstraße (A 650) im Westen und der Rheinbrücke "Kurt-Schumacher-
Brücke" im Osten. Er hat eine Länge von ca. 2,0 km. 
Hinzu kommen neue niveaugleiche Anschlüsse an die querenden Hauptverkehrsstraßen 
(Lorientallee, Heinigstraße, Haveringallee, Pasadenaallee, Rheinuferstraße). 

Flächenbedarf  

Der Straßenneubau beansprucht eine Fläche von 146.950 qm.  
Die ausgewiesene Baugrenze umschließt ca. 431.100 qm, von denen während der Bauzeit 
etwa 369.900 qm Eingriffen durch Bautätigkeiten unterliegen.  
 
Hierzu gehören neben dem eigentlichen Straßenneubau  

�x 162.100 qm Baustelleneinrichtungsflächen 

�x 125.000 qm Rückbauflächen (Hochstraße, Gebäude und Bahntrassen, z.B. 
Würfelbunker, Teile der Rathauspassage, Straßenbahngleise) 

�x Bauzufahrten und provisorische Straßenverbindungen 

Wie Tabelle 1 auf der folgenden Seite zeigt, werden während der Baumaßnahme 86.900 qm 
Vegetationsflächen beansprucht.  

Das sind 20 % des von der Baugrenze umgrenzten Eingriffsgebietes (431.100 qm) bzw.  
ca. 25 % der tatsächlich durch die Baumaßnahme beanspruchten Flächen (369.900 qm ). 
Davon können 25.900 qm wiederhergestellt werden (temporäre Beanspruchung). 
 
Den dauerhaft entfallenden Grünflächen (61.000 qm) stehen neu geschaffene Grünanlagen 
in etwa der gleichen Größenordnung gegenüber (62.800 qm).  
 
Insgesamt werden somit 88.700 qm Vegetationsflächen neu oder wieder hergestellt. 
 

Zeitp lanung 

Der frühestmögliche Baubeginn für erste vorbereitende Maßnahmen ist Mitte 2020 .  
Als Gesamtbauzeit wird eine Dauer von voraussichtlich etwa 8 Jahren veranschlagt. 
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2.2 Beschreibung der bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkfaktoren  

Von der Baumaßnahme gehen bau-, anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen aus.  

Baubedingte Auswirkungen werden durch Beeinträchtigungen und Verluste während der 
Bauzeit durch Tätigkeiten verursacht, die in Bezug zu den Bauarbeiten und der Baustelle 
stehen. Sie besitzen in der Regel temporären Charakter, da die Beeinträchtigungen mit Ab-
schluss der Bautätigkeit eingestellt werden, es können aber langjährige Folgeschäden zu-
rückbleiben.  

Anlagenbedingte Auswirkungen werden durch die Beeinträchtigungen und Verluste verur-
sacht, die durch die Anlagen / Bauwerke entstehen. Sie werden bestimmt von deren Eigen-
schaften wie Standort, Größe, Gestalt u. ä. und besitzen immer dauerhaften Charakter. 

Betriebsbedingte Auswirkungen werden durch Beeinträchtigungen verursacht, die bei der 
Nutzung der Bauwerke und Anlagen durch deren Betrieb entstehen. Auch hier ist von einem 
dauerhaften Charakter auszugehen. 

Im vorliegenden Fall ist bei der Betrachtung der Wirkfaktoren zu berücksichtigen, dass es 
sich nicht um einen Neubau einer Straße, sondern um einen Umbau bzw. eine Verlagerung 
einer bestehenden Strecke innerhalb eines städtisch geprägten Gebietes mit bestehenden 
Vorbelastungen und Beeinträchtigungen (z.B. durch Versiegelung, Schadstoffe und Schall) 
handelt. 

Für das geplante Vorhaben sind folgende Auswirkungen zu erwarten: 

Tabelle 2: Projektbedingte Wirkfaktoren 

Projektbedingte Wirkfaktoren Bauzeit Anlagen Betrieb 
 

Emissionen / Immissionen 
Beeinträchtigung von Menschen, Flora und Fauna sowie der Nutzungsqualität von Flächen durch: 

�x Schall 
Lärm durch Abbruch- u. Bautätigkeit, Bau- und Straßenverkehr �z   �z  

�x Schadstoffe, Stäube 
Abbruchmaßnahmen, Transport u. Zwischenlagerung von Ab-
bruch- u. Baustoffen, Brachflächen, Bau- u. Straßenverkehr 

�z   �z  

�x Bewegungsunruhe, Erschütterungen 
Bau- und Straßen-/ Schienenverkehr, Abbruchmaßnahmen �z   �z  

�x Überstellung, Verschattung 
Brückenbauwerke über den Gleisbereich des Rangierbahnhofs  �z   

 

Eingriffe in Flächen und Strukturen 
Veränderungen von Bestand, Qualität und Erreichbarkeit von Flächen durch: 

�x Rückbau, Abgrabung, Aufschüttung 
Abbruch- und Baumaßnahmen, Zwischenlagerung von 
Abbruch- und Baumaterialien 

�z    

�x Bauwerke 
provisorische Fahrverbindungen, ebenerdige Straße  �z  �z   

�x Schädigung von Biotop- bzw. Vegetationsstrukturen 
Flächenbedarf für Baustelle und Trassenführung, baubedingte 
Schall- und Staubemissionen  

�z  �z   

�x Beanspruchung von Flächen mit offenem Boden 
Baustellenbereiche, Trassenführung der ebenerdigen Straße �z  �z   

�x Trennwirkung, Zerschneidung 
Baustellenbereiche, Breite und Verkehrsaufkommen der 
ebenerdigen Straße 

�z  �z  �z  
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 Baubedingte Wirkfaktoren  

Der insgesamt ca. 8 Jahre dauernde Rückbau der vorhandenen sowie der Neubau der 
Stadtstraße erfolgt nach derzeitigem Planungsstand in 12 Haupt- Bauphasen. 
Die ersten Phasen werden von Abbrucharbeiten dominiert, die zunehmend und ab Phase 5 
nahezu vollständig von Neubautätigkeiten abgelöst werden.  
Da die "Westbrücke" (Brücke über die Bahnanlagen am Hauptbahnhof) erst nach Inbetrieb-
nahme der neuen Brücke abgerissen werden kann, findet auch in Phase 9 nochmals eine 
größere Abbruchmaßnahme statt. 

Die in oben stehender Tabelle genannten baubedingten Auswirkungen entstehen durch die 
Einzelmaßnahmen zur Freimachung des Baufeldes für Arbeitsbereiche, Zufahrten Baustellen-
einrichtung, provisorische Fahrstraßen, Straßenneubau sowie durch die Bautätigkeit selbst. 

Die Freimachung des Baufeldes erfolgt durch: 

�x Entfernung der Grünbestände und des Oberbodens 

�x Abriss von Gebäuden (Würfel-Bunker, Teile der Rathauspassage, Lagerhalle am 
Getreidespeicher) 

�x Abriss von Verkehrsanlagen (Hochstraße mit Brücken, Rampen und Zufahrten, Tunnel 
und Fußgängerunterquerungen, Straßenbahnanlagen) 

Die Bautätigkeiten beinhalten: 

�x Herstellung der neuen Stadtstraße und ihrer Anschlüsse (inklusive der "Westbrücke") 

�x Herstellung neuer Straßenbahnanlagen 

�x Herstellung, Betrieb und späterer Rückbau provisorischer Flächen (Fahrstraßen, 
temporäres Logistikzentrum, sonstige Baustelleneinrichtungs- und Lagerflächen) 

Zu beachten ist hierbei die Belastung von Verkehrsteilnehmern, Anwohnern und teilweise 
der Fauna angrenzender Flächen durch Schall, Schadstoff- und Staub- sowie 
Erschütterungsemissionen über einen Zeitraum von ca. 8 Jahren, verursacht von 

�x Abbruchmaßnahmen 

�x Baubetrieb 

�x Baustellenverkehr (Abtransport des Bauschuttes, Anlieferung der Baumaterialien) 

�x Verkehrsbehinderungen (Stau, Ausweichverkehr) 

 
 Anlagebedingte Wirkfaktoren 

Die anlagebedingten Umweltauswirkungen werden durch die Flächeninanspruchnahme für 
Anlagen und Bauwerke der neuen Stadtstraße entlang der neuen Trassierung verursacht. 
Hieraus resultieren Neuversiegelungen mit dauerhaften Verlusten an Grünflächen und 
Vegetationsstrukturen mit großem Grünvolumen (siehe Tabelle 1) sowie Veränderungen von 
Stadt-Räumen und Wegebeziehungen. 
Zudem führen auch die Anlagen und Bauwerke der ebenerdig verlaufenden neuen Straße zu 
Belastungen durch Aufheizungserscheinungen, Überstellung und Verschattung (Brücken-
bauwerke) sowie optischen und funktionalen Zerschneidungswirkungen (Straßenbreite). 

Dem stehen jedoch deutliche positive Wirkfaktoren des Straßenneubaus gegenüber, z. B. 
die Herstellung einer neuen Straßenbegrünung (siehe Tabelle 3), Reduzierung von ver-
schatteten Flächen aufgrund der ebenerdigen Straßenführung, Verbesserung von Wege-
beziehungen. 
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 Betr iebsbedingte Wirkfaktoren 

Betriebsbedingte Umweltauswirkungen entstehen durch Abgas- und Staubimmissionen 
infolge der Verbrennung der Antriebsstoffe, durch Abrieb von Straßenbelägen, Reifen, 
Bremsen und Kupplungen sowie durch Tropfverluste (Öl).  
Einen weiteren wesentlichen Beeinträchtigungsfaktor, insbesondere für den Menschen und 
die Tiere, stellen die Lärmemissionen dar. 
Durch die Verlegung einer Straßenbahntrasse verändert sich an umgebenden Bauwerken 
auch die Beeinträchtigung durch schieneninduzierte Erschütterungen; während sie in einigen 
Bereichen gegenüber dem Bestand aufgrund des vergrößerten Abstandes abnimmt, erhöht 
sie sich an anderen Standorten deutlich. 

 Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Umweltauswirkungen  

Das geplante Bauvorhaben besitzt wegen seiner Größe, der Länge der Bauzeit sowie der 
entstehenden starken Veränderungen in der gewachsenen Stadtstruktur ein großes Konflikt-
potential. 

Aufgrund der Lage des Vorhabens im Innenstadtgebiet und der daraus resultierenden ein-
geschränkten Flächenverfügbarkeit (z.B. für temporäre Provisorien oder Kompensations-
maßnahmen) bei hoher Nutzungsdichte (Wohnquartiere, Gewerbe und Verwaltungen, 
Hauptverkehrsanlagen, Erholungsflächen) kommt den Maßnahmen zur Vermeidung und 
Minderung von projektbedingten Auswirkungen ein besonders hoher Stellenwert zu. 

Nachfolgend werden die wichtigsten Maßnahmen tabellarisch aufgeführt. Eine detailliertere 
Erläuterung erfolgt im Kapitel 6. 

Tabelle 3: Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

Bauzei t  

Umweltauswirkungen Vermeidungs- und 
Minderungsmaßnahmen 

Schutzziele 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Schall 
�� Verkehrsumleitungs- und  

-lenkungskonzepte 
�� Ausbau der ÖPNV-Angebote 

�z  �z       �z  �z  

Schadstoffe, Stäube 

�� Staubschutzmaßnahmen (z.B. 
Befeuchtung staubender 
Materialien bei Abbruch, Einbau 
und Transport, undurchlässige 
Bauzäune zum Schutz 
angrenzender Straßenräume und 
Vegetationsflächen) 

�� Nutzungseinschränkungen für 
Lagerflächen in Rheinufernähe 

�z    �z  �z  �z   �z   

Schädigung von Biotop- 
bzw. Vegetationsstrukturen 

�� Vorkehrungen zum vorbeugen-
den Artenschutz (Berücksich-
tigung der artenspezifischen Re-
produktionszeiten, Quartier-
kontrolle, Vergrämungs- und 
Umsiedlungsmaßnahmen) 

�� Erhalt und Schutz angrenzender 
Vegetationsbestände 

�� Reduzierung der Neuversiege-
lung durch Optimierung der 
Planung und Berücksichtigung 
des Bestands 

�z   �z  �z    �z  �z  �z  

Beanspruchung von Flächen 
mit offenem Boden 

�� Abschieben und Wiederverwen-
dung des belebten Oberbodens     �z  �z     
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Anlage und Betr ieb  

Umweltauswirkungen Vermeidungs- und 
Minderungsmaßnahmen 

Schutzziele 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Schall 

�� Aktive und passive Schallschutz-
maßnahmen (Schallschutzwände,  
Anspruch auf baulichen 
Schallschutz an Gebäuden) 

�z  �z         

Aufheizung �� Gliedernde, mehrstreifige 
Straßenraumbegrünung, 

�� Überstellung der Stadtstraße mit 
Baumreihen 

�z      �z  �z    

Trennwirkung �z    �z      �z  

 
1 Wohn- u. Aufenthaltsqualität 
2 Lärmschutz 
3 Artenschutz 

4 Biotopschutz /Biotopvernetzung 
5 Bodenschutz 
6 Gewässerschutz 

7 Stadtklima 
8 Lufthygiene 
9 Stadtbild 

 

 Wirkungsverlagerungen bei Vermeidungs-  und Minderungsmaßnahmen 

Wirkungsverlagerungen entstehen, wenn projektbezogene Vermeidungs- und Minderungs-
maßnahmen für ein Schutzgut zu (stärkeren) Beeinträchtigungen anderer Schutzgüter 
führen. 

Tabelle 4: Wirkungsverlagerungen bei Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

Vermeidungs- und 
Minderungsmaßnahmen Schutzziele Wirkungsverlagerung 

Abräumen des Oberbodens Bodenschutz 
�x Verlust von filternden Schichten (Gefahr 

von Schadstoffeinträgen in der Bauzeit) 

Versickerung von Niederschlags-
wasser 

Erhalt der 
Gewässerfunktion 

�x Schadstoffbelastung von Boden, Biotop-
strukturen und Grundwasser 

Schallschutzwände Lärmschutz 
�x Visuelle Beeinträchtigung des Stadtbildes 

�x Beeinträchtigung klimatischer Austausch-
vorgänge 

Straßenraumbegrünung 

Stadtklima, 
Lufthygiene, 
Stadtbild, 
Wohn- u. Aufent-
haltsqualität 

�x Hoher Anteil von Grünflächen mit stark 
eingeschränkter Habitatsqualität und 
Nutzbarkeit (Belastungen durch 
Isolierung, Lärm, Schadstoffimmissionen) 
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3 Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im 
Einwirkungsbereich des Vorhabens 

Die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der Umwelt und ihrer Bestandteile wird mittels 
einer Bestandserfassung und -bewertung der Schutzgüter nach § 2 UVPG durchgeführt.  

Schutzgüter nehmen eine Vielzahl von Funktionen wahr, die für den Menschen und den 
Naturhaushalt von Bedeutung sind, wie z. B. die Erholungsfunktion der Landschaft oder die 
Ertragsfunktion des Bodens. Diese Funktionen werden über spezifische Kriterien wie Vielfalt, 
Eigenart und Schönheit der Landschaft oder die Bodenwertzahlen definiert. 

Die im Untersuchungsgebiet vorhandenen Schutzgüter werden anhand vorliegender Infor-
mationsgrundlagen flächendeckend erfasst und mittels Erfassungsparametern unter-
schiedlicher Kategorien beschrieben. 

Die Bestandsbewertung der Schutzgüter erfolgt über eine Wertaggregation der Erfassungs-
parameter in einer ordinal skalierten, vierstufigen Wertskala (Sehr Hoch / Hoch / Mittel / 
Gering).  

3.1 Schutzgut Menschen, einschließlich der menschlichen 
Gesundheit  

 Bestandserfassung 

Die Bestandserfassung erfolgt auf Grundlage des rechtsgültigen Flächennutzungsplans der 
Stadt Ludwigshafen aus dem Jahre 1999 (siehe Abbildung 2). Weiterhin wurden Wander- 
und Radwanderkarten ausgewertet. 

Abbildung 2: Auszug aus dem rechtsgültigen Flächennutzungsplan  
(Stadt Ludwigshafen, 1999) 
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 Vorbelastungen 

Das Untersuchungsgebiet zeichnet sich durch eine hohe Nutzungsintensität und -Vielfalt auf 
engem Raum aus, wobei die Verkehrsflächen insbesondere der Bahnanlagen einen hohen 
Flächenanteil einnehmen.  

Wohnen und W ohnumfeld  

Für die angrenzenden Siedlungsflächen in Form von gemischten Bauflächen und Wohnbau-
flächen führt dies zu hohen bis sehr hohen Immissionsbelastungen (Schall- und Luft-
hygiene), zumal die Bundesstraßen sowie deren Anschlüsse vielfach als Hochstraßen 
geführt werden. Auch sind Erschütterungen durch verkehrliche Nutzungen zu verzeichnen. 

In der Lärmminderungsplanung der Stadt Ludwigshafen ist gemäß der Lärmkartierung nach 
EG-Umgebungslärmrichtlinie der Stadt Ludwigshafen für den Lärmindex LNight (Nachtpegel) 
folgendes dargestellt: 

Abbildung 3: Strategische Lärmkarte Gesamtstraßennetz - Schallimmissionsplan LNight 
VBUS (Auszug der Anlage 2b der Lärmkartierung) 

 

Der Lärmindikator LNight wird für die Bewertung und Beurteilung von Schlafstörungen heran-
gezogen. Bei Überschreitung des Auslösewertes von 57 dB(A) sind Maßnahmen zur Lärm-
reduzierung zu prüfen (Stadtverwaltung Ludwigshafen, 2014).  
Im Umfeld der Straßen sind damit mindestens 50 dB (A) zu verzeichnen. Im Bereich der 
Verzweigung der B 44 und der B 37 am Rangierbahnhof wurden Werte bis 70 dB (A) 
gemessen.  

Für die weitere Darstellung der Schallimmissionen wird der Prognose-Nullfall zugrunde 
gelegt. Die Ergebnisse sind in Kapitel 4.1.3.1 dargestellt.  
Sowohl am Tag als auch in der Nacht sind Allgemeine Wohngebiete, Mischgebiete, Grün-
flächen und Sondergebiete Schulen von einer Überschreitung der Immissionsgrenzwerte 
betroffen. Hier sind aktive und passive Schallschutzmaßnahmen notwendig. 
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Entsprechend dem Lufthygienischen Gutachten (Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH Co.KG, 
2013) ist der Grenzwert gemäß 39. BImSchV für NO2-Jahresmittelwerte im Bereich der Rand-
bebauungen der Heinigstraße und der Rheinuferstraße überschritten. Erhöhte Feinstaub-
belastungen sind ebenfalls an diesen Straßenabschnitten feststellbar (siehe Abbildung 13). 

Erholung und Freizei t  

Die Nutzbarkeit des Stadtraumes für Erholung und Freizeit wird im Untersuchungsgebiet 
stark durch die Dominanz der Verkehrsstruktur beeinträchtigt: 

�x Hochstraßen, Auffahrten und Bahndämme wirken als Sichtbarrieren, Lärmemittenten und 
Verursacher von belastend erlebten Räumen 

�x Der autogerechte Ausbau von Verkehrstrassen (breite Straßen, zusätzliche Bauwerke für 
kreuzungsfreien Verkehr) verursacht eine Unterordnung des nicht motorisierten Verkehrs: 

- Rad- und Fußwege verlaufen auf Umwegen (erschwerte Orientierung) und durch 
Unterführungen ("Angst-Räume").  

- Bestimmte direkte Verbindungen sind nur für den motorisierten Verkehr vorgesehen 
oder attraktiv gestaltet (Querung Bahngelände, Erreichbarkeit Kurt-Schumacher-
Brücke) 

�x Die Nutzbarkeit vorhandener (potentieller) Grünflächen und Erholungsräume wird 
vermindert: 

- Beeinflussung von Erholungsflächen durch angrenzende Verkehrstrassen (Hoch-
straße in Hochlage neben dem Friedenspark, Sumgaitallee am Danziger Platz) 

- begrünte Rest- und Abstandsflächen an Verkehrstrassen sind nicht nutzbar (Brücken-
kopf, Bowling-Center, Bahnanlagen) 

�x Die Erreichbarkeit attraktiver Ziele wird behindert: 

- Zugänglichkeit der Innenstadt von Norden oder des Friedensparkes von Süden ist nur 
an wenigen Stellen möglich 

- das Rheinufer ist nur beschränkt zugänglich wegen gewerblicher Nutzung und 
Rheinuferstraße als Barriere 

Industr iestandort  Ludwigshafen 

Im Umfeld des Vorhabens befinden sich als Störfallbetriebe gemäß Störfallverordnung 
(Seveso-III-Richtlinie) die BASF SE und Abbvie Deutschland GmbH & Co. KG: 

�� Der Betriebsbereich der BASF SE im Norden des Untersuchungsgebietes wird 
aufgrund zahlreicher chemischer Anlagen und Fabriken als Störfallbetrieb eingestuft.  

�� Im Betriebsbereich der Firma Abbvie GmbH, welches südöstlich des Hauptbahnhofs 
verortet ist, wird ein Gefahrstofflager betrieben, das als Störfallbetrieb eingestuft wird. 

 

 Bestandsbewertung 

3.1.3.1 Wohnen und Wohnumfeld  

Im innerstädtischen Bereich ist hinsichtlich der Wohn- und Wohnumfeldsituation vor allem 
Dauer und Zweck des menschlichen Aufenthaltes zu betrachten. Hierzu wird der zu 
betrachtende Siedlungsraum nach den Kriterien der Baunutzungsverordnung unterteilt. 

Die Bewertung der Flächen des Untersuchungsgebietes in Bezug auf die Wohn- und Wohn-
umfeldfunktion ist Gegenstand der nachfolgenden Tabelle. 



Ersatzneubau Hochstraße Nord Ludwigshafen im Zuge der B 44  15 

Umweltverträglichkeitsstudie mit integriertem landschaftspflegerischen Begleitplan Unterlage 19.1 

 
 

 

Tabelle 5: Bewertung Wohn- und Wohnumfeldfunktion 

Bedeutung Flächenkategorie 

Sehr hoch Wohnbauflächen, gemischte Bauflächen 

Hoch Stadtplätze 

Mittel Gewerbliche Bauflächen 

Gering Sonderbauflächen Hafenanlage 

 

Die Bereiche, die vom Menschen zum Wohnen genutzt werden, sind von großer Bedeutung 
für seine körperliche und seelische Regeneration. Hierzu sind vor allem die nächtlichen 
Ruhephasen von besonderer Bedeutung.  

Neben den Wohnbauflächen werden sämtliche gemischte Bauflächen mit "sehr hoch" 
bewertet, da diese im Untersuchungsgebiet einen hohen Wohnanteil aufweisen. Den 
belebten Europaplatz und Carl-Wurster-Platz wird eine hohe Bedeutung beigemessen, da 
sie trotz der Nähe zur B 44 eine wichtige Funktion als Kommunikationsraum und als 
Aufenthaltsbereich aufweisen. 

Gewerbliche Bauflächen können einen geringen Wohnanteil aufweisen und werden deshalb 
in die mittlere Bewertungskategorie eingeordnet. Die Sonderbauflächen Hafenanlagen 
besitzen eine geringe Bedeutung für die Wohn- und Wohnumfeldfunktion. 

3.1.3.2 Erholungsfunkt ion  

Das Untersuchungsgebiet ist durch einen hohen Versiegelungsgrad geprägt. Dem-
entsprechend besitzen der Friedenspark mit seinen Spiel- und Freizeitmöglichkeiten 
insbesondere für Kinder und Jugendliche eine besondere und damit sehr hohe Bedeutung. 
Weiterhin wird der gehölzbestandene Park zur Kurzzeiterholung durch die benachbarte 
Wohnbevölkerung genutzt.  

Sowohl der Sportplatz als auch der Bolzplatz weisen zwar eine hohe Vorbelastung durch die 
Nähe zu stark befahrenen Verkehrstrassen auf. Aufgrund der Lage in stark verdichteten 
Stadtteilen kommt ihnen jedoch eine hohe Bedeutung zu.  

Tabelle 6: Bewertung Erholungsfunktion 

Bedeutung Flächenkategorie 

Sehr hoch Parkanlage (Friedenspark, Danziger Platz) 

Hoch Sportanlage 

 

3.1.3.3 Industriestandort Ludwigshafen (Seveso- I I I -Richt linie)  

Gemäß Sachverständigengutachten nach dem gültigen KAS-18/KAS-32 Leitfaden (SPANGEN-
BERGER 2015 / 2016) befindet sich das Vorhaben bei beiden Störfallbetrieben (BASF SE, 
Abbvie Deutschland GmbH & Co. KG) außerhalb der im Rahmen von Einzelfallbetrachtungen 
ermittelten Auswirkungsradien und den daraus resultierenden "angemessenen Sicherheits-
abstände." 

Die erforderlichen Sicherheitsabstände werden eingehalten und der Vorhabensbereich ist 
somit durch die Szenarien nach dem Leitfaden KAS-18 / KAS-32 nicht betroffen. 
 



Ersatzneubau Hochstraße Nord Ludwigshafen im Zuge der B 44  16 

Umweltverträglichkeitsstudie mit integriertem landschaftspflegerischen Begleitplan Unterlage 19.1 

 
 

 

3.2 Schutzgut Tiere,  Pflanzen und die biologische Vielfalt  

 Bestandserfassung Tiere  

Zur Erfassung des Schutzgutes Tiere wurden folgende Untersuchungen zu den relevanten 
Tierartengruppen durch das Büro für Faunistik und Landschaftsökologie (BFL) durchgeführt: 

�x Avifauna 

�x Fledermäuse 

�x Reptilien und 

�x Heuschrecken 

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Untersuchungen zusammenfassend wieder-
gegeben. 

3.2.1.1 Vögel  

Methodik  

Insgesamt wurden vier flächendeckende Begehungen des Gebietes zur Erfassung von Brut-
vögeln mittels üblicher Standardmethoden des Beobachtens und Verhörens aller 
vorkommenden Vögel durchgeführt: 19.04., 17.05., 12.06. und 23.06.2015. 

Ergebnis  

Insgesamt konnten 38 Vogelarten im Untersuchungsraum (UG) nachgewiesen werden. 31 
Arten treten als sichere Brutvögel auf, bzw. mindestens ein Teil ihres engeren Brutreviers 
befindet sich innerhalb des UG. Für einen städtischen Raum ist die Artenzahl damit ver-
gleichsweise hoch. Viele Arten kommen allerdings nur in Einzelvorkommen vor wie z. B. 
Gartenrotschwanz, Fitis und Kernbeißer. Es handelt sich bei dem Kernbeißer eher um eine 
Waldart, Bruten in urbanen Räumen sind jedoch nicht ausgeschlossen. Die Art wurde an 
zwei Terminen revieranzeigend beobachtet. 

Das Artenspektrum beschränkt sich weitestgehend auf häufige, ungefährdete Arten und 
umfasst typische Bewohner urbaner Lebensräume, die über eine erhöhte Störungs- und 
Lärmtoleranz verfügen. Die meisten Nachweise erfolgten für Kohlmeise, Mönchsgrasmücke 
und Amsel (siehe Tabelle 7). Die meisten Brutvögel können der Gilde der Vogelarten der 
Siedlungen, Grünanlagen und Parkanlagen zugeordnet werden. Weitere Arten sind als 
Vogelarten der Hecken und Gebüsche inklusive großflächiger Gehölzbestände zuzuordnen. 
Mit Ausnahme der Straßentaube konnten am Brückenbauwerk der B44 2015 keine aktuellen 
Brutplätze anderer Gebäudebrüter wie z. B. Hausperling, Mauersegler oder Mehlschwalbe 
festgestellt werden. An einer Stelle der Brücke konnte ein verlassenes Kohlmeisennest 
gefunden werden. Bei einer Begehung im Jahr 2017 erfolgte ein Brutverdacht des Hausrot-
schwanz an einer Nische im Brückenbauwerk. Außerdem wurden 2 Haussperlingspaare in 
der Umgebung der Rathaus-Mall mit Bezug zum Gebäude im Jahr 2017 festgestellt. 
Mögliche Brutnischen sind hier in sehr begrenztem Umfang vorhanden.   

Als streng geschützte Arten traten lediglich der Wanderfalke (überfliegend im Südteil des UG 
nahe dem Bahnhof festgestellt und potentiell als Nahrungsgast einzustufen) und einmalig 
der Grünspecht (rufend, jedoch ohne konkreten Hinweis auf eine Bruthöhle) auf. Im Sinne 
eines konservativen Ansatzes wird der Grünspecht hier zunächst dennoch als Brutvogel 
eingestuft. Die Nilgans wurde 2015 als Gastvogel erfasst. 2017 erfolgte ein Brutnachweis im 
Würfelbunker. 
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Zusätzlich wurden weitere Datenbestände zu Fledermausvorkommen ermittelt:  

�x ARTeFAKT - Arten und Fakten (http://www.artefakt.rlp.de/),  

�x Landschaftsinformationssystem Rheinland-Pfalz - LANIS-RLP 
(http://www.naturschutz.rlp.de/),  

�x ehrenamtlich erhobene Daten des Arbeitskreises Fledermausschutz Rheinland-Pfalz 
und des NABU (http://naturgucker.de/natur.dll/$/). 

Abbildung 4: Standorte der bioakustischen Erhebungen zu der Artengruppe Fledermäuse 
mit den Ergebnissen an den Hangplätzen HP1 und HP2 

 
 

Die Hangplätze der Bioakustischen Dauererfassung kennzeichnen die Eingänge des 
Straßenbahntunnels sowie die ungefähre zentrale Tiefebene des Tunnels. 

Ergebnis  

Im Rahmen der Punkt-Stopp-Kartierung entlang der beiden Trassen der B 44 (Bestand und 
Neuplanungsvarianten) wurden insgesamt fünf Fledermausarten festgestellt: Abendsegler 
Nyctalus noctula, Kleinabendsegler Nyctalus leisleri, Rauhautfledermaus Pipistrellus 
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nathusii, Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus und Zwergfledermaus Pipistrellus 
pipistrellus (Tabelle 8). Zusätzlich liegen Rufaufnahmen aus der Artengruppe der 
Nyctaloiden vor (v.a. Einzelrufe der Gattung Nyctalus, die nicht sicher einer Art zugeordnet 
werden können). Die Artengruppe der Nyctaloiden fasst die Arten Abendsegler (Nyctalus 
noctula), Kleinabendsegler (N. leisleri), Zweifarb- (Vespertilio murinus) und Nordfledermaus 
(Eptesicus nilssonii) sowie Breitflügelfledermaus (E. serotinus) zusammen. Die bioakus-
tischen Erfassungen an den Standorten HP1 und HP2 erbrachten ebenfalls Nachweise der 
genannten fünf Arten sowie der Artengruppe der Nyctaloiden. Am Standort HP2 wurden 
zusätzlich Rufe der bioakustisch nicht sicher trennbaren Artengruppe Bartfledermäuse 
(Myotis mystacinus/M. brandtii) aufgezeichnet. Das festgestellte Artenspektrum umfasst 
somit insgesamt (min.) sechs Arten (Tabelle 8). Für die nachfolgende Bewertung werden alle 
Nyctaloiden in einer Gruppe zusammengefasst. 

Tabelle 8: Artenliste der im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Fledermausarten 
und ihre Einstufung in die Rote Liste Deutschlands sowie weiterer inter-
nationaler Schutzabkommen.  

Art1 Rote Liste D2 FFH-Anhang3 

nach § 7 
BNatSchG4 

streng 
geschützt 

Brandtfledermaus5 
Bartfledermaus5 

Myotis brandtii 
Myotis mystacinus 

V 
V 

IV 
IV 

X 
X 

Abendsegler Nyctalus noctula V IV X 

Kleinabendsegler Nyctalus leisleri G IV X 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus �¾�� IV X 

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus D IV X 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii �¾�� IV X 

 
Kategorien Rote Liste Deutschlands: 1 = vom Aussterben bedroht; 2 = stark gefährdet; 3 = gefährdet, 
G = Gefährdung unbekannten Ausmaßes; V = Arten der Vorwarnliste; D = Daten 
unzureichend;�¾ = derzeit nicht gefährdet; k.A. = keine Angaben. 

1: Systematik nach DIETZ ET AL. (2007) 
2: (MEINIG ET AL. 2009). 
3: FFH-Richtlinie 92/43/EWG.  

4: Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG, Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege vom 
29.07.2009, in Kraft getreten am 01.03.2010 (BGBl Jahrgang 2009 Teil I Nr. 51, 06.08.2009, Bonn)). 
5: Artbestimmung ist bioakustisch nicht mit ausreichender Sicherheit möglich, daher werden bei 
ausschließlich bioakustischen Nachweisen die Arten als Artenpaare (Bartfledermäuse) behandelt. 

Aus den Abbildung 5 und Abbildung 6 geht hervor, dass die Zwergfledermaus als die mit 
Abstand häufigste Art im Untersuchungsgebiet dokumentiert wurde. Ihr Anteil am Gesamt-
aufkommen betrug 80,09 %. Der zweithöchste Anteil entfiel auf die Gruppe der Nyctaloide 
(überwiegend Nyctalus spec.) mit 13,85 %, gefolgt von der Rauhautfledermaus mit 5,11 %. 
Die Zwergfledermaus wurde zudem an allen beprobten Standorten der Detektorbegehungen 
nachgewiesen, wo sie meist auch den höchsten Gesamtanteil an allen verzeichneten Ruf-
kontakten am jeweiligen Standort innehatte. Einzige Ausnahmen sind hier der Standort 1b, 
wo Rufe aus der Artengruppe der Nyctaloiden deutlich häufiger als andere Arten aufge-
zeichnet wurden, sowie Standort 6a, wo die Zwergfledermaus etwas seltener als die 
Nyctaloiden dokumentiert wurde. Die Rufe der Rauhautfledermaus wurden an den einzelnen 
Standorten in stark unterschiedlicher Häufigkeit aufgezeichnet, eine auffallend hohe 
Aktivitätsdichte (im Vergleich zu den anderen Standorten im Gebiet) trat am Standort 6b (ein 
Wasserbecken) auf. Insgesamt wurde diese Art an zehn Standorten erfasst. Mückenfleder-
mäuse wurden zwar in deutlich geringeren Aktivitätsdichten nachgewiesen, zumindest 
jedoch noch an neun Standorten erfasst. 
























































































































































































































































































































































































